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Muster 1
Muster des Antrags auf Untersuchung

(Fundstelle: BGBl. 2025 I Nr. 242, S. 21 – 22)

[image: Die Abbildung zeigt das Muster zum Antrag auf Untersuchung. Abgebildet ist die Seite 1.]
[image: Die Abbildung zeigt das Muster zum Antrag auf Untersuchung. Abgebildet ist die Seite 2.]






Muster 2
Muster der Bescheinigung über die Besatzung für Binnenschiffe

(Fundstelle: BGBl. 2025 I Nr. 242, S. 23 – 24)


[image: Die Abbildung zeigt das Muster zur Bescheinigung über die Besatzung von Binnenschiffen. Abgebildet ist die Seite 1.]
[image: Die Abbildung zeigt das Muster zur Bescheinigung über die Besatzung von Binnenschiffen. Abgebildet ist die Seite 2.]






Muster 3
Muster des Fährzeugnisses

(Fundstelle: BGBl. 2025 I Nr. 242, S. 25 – 34)

[image: Die Abbildung zeigt das Muster eines Fährzeugnisses. Abgebildet ist die Seite 1.]
[image: Die Abbildung zeigt das Muster eines Fährzeugnisses. Abgebildet ist die Seite 2.]
[image: Die Abbildung zeigt das Muster eines Fährzeugnisses. Abgebildet ist die Seite 3.]
[image: Die Abbildung zeigt das Muster eines Fährzeugnisses. Abgebildet ist die Seite 4.]
[image: Die Abbildung zeigt das Muster eines Fährzeugnisses. Abgebildet ist die Seite 5.]
[image: Die Abbildung zeigt das Muster eines Fährzeugnisses. Abgebildet ist die Seite 6.]
[image: Die Abbildung zeigt das Muster eines Fährzeugnisses. Abgebildet ist die Seite 7.]
[image: Die Abbildung zeigt das Muster eines Fährzeugnisses. Abgebildet ist die Seite 8.]
[image: Die Abbildung zeigt das Muster eines Fährzeugnisses. Abgebildet ist die Seite 9.]
[image: Die Abbildung zeigt das Muster eines Fährzeugnisses. Abgebildet ist die Seite 10.]






Muster 4
Muster des vorläufigen Fährzeugnisses

(Fundstelle: BGBl. 2025 I Nr. 242, S. 35 – 36)

[image: Die Abbildung zeigt das Muster für ein vorläufiges Fährzeugnis. Abgebildet ist Seite 1.]
[image: Die Abbildung zeigt das Muster für ein vorläufiges Fährzeugnis. Abgebildet ist Seite 2.]






Muster 5
Muster des Abnahmeprotokolls für die Prüfung der Seil- und Kettenanlagen von seil- und kettengebundenen Fähren

(Fundstelle: BGBl. 2025 I Nr. 242, S. 37 – 41)

[image: Die Abbildung zeigt das Muster für ein Abnahmeprotokoll zur Prüfung von seil- und kettengebundenen Fähren. Abgebildet ist Seite 1.]
[image: Die Abbildung zeigt das Muster für ein Abnahmeprotokoll zur Prüfung von seil- und kettengebundenen Fähren. Abgebildet ist Seite 2.]
[image: Die Abbildung zeigt das Muster für ein Abnahmeprotokoll zur Prüfung von seil- und kettengebundenen Fähren. Abgebildet ist Seite 3.]
[image: Die Abbildung zeigt das Muster für ein Abnahmeprotokoll zur Prüfung von seil- und kettengebundenen Fähren. Abgebildet ist Seite 4.]
[image: Die Abbildung zeigt das Muster für ein Abnahmeprotokoll zur Prüfung von seil- und kettengebundenen Fähren. Abgebildet ist Seite 5. Abgebildet ist ein Auszug aus Anhang II der Binnenschiffsuntersuchungsordnung. Abgebildet sind § 3.01 Nr. 7 sowie die §§ 3.04 bis 3.07.]






Muster 6
Muster des Abnahmeprotokolls für Fahrgastboote

(Fundstelle: BGBl. I 2018, 1499 - 1502)


PDF-Dokument, Link zum Aufrauf unter www.gesetze-im-internet.de
PDF-Dokument, Link zum Aufrauf unter www.gesetze-im-internet.de
PDF-Dokument, Link zum Aufrauf unter www.gesetze-im-internet.de
PDF-Dokument, Link zum Aufrauf unter www.gesetze-im-internet.de






Fußnote(+++ Muster 6: Zur Anwendung vgl. § 8.01 Nr. 2 BinSchUO2018Anh II +++)
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£. Seile und Seilendbefestigungen oder Ketten und Kettenendbefestigungen
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- Seite 2 -

Vorlaufiges Fahrzeugnis Nr. der Untersuchungskommission
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Fahrzeugnis Nr... . der Untersuchungskommission

43. Anhang zum Fahrzeugnis
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. der Untersuchungskommission ..

Fahrzeugnis N.
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Fahrzeugnis Nr... . der Untersuchungskommission

42, Bescheinigung fiir Seil- und Kettenanlagen bei seil- oder kettengebundenen Fihren
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Fahrzeugnis N der Untersuchungskommission

36. Ausrilstung der Fahre im Hinblick auf die Besatzung
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Fahrzeugnis Nr. der Untersuchungskommission 2
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Fahrzeugnis Nr. der Untersuchungskommission
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FAHRZEUGNIS
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- Seite 4-

- derUntersuchungskommission

25. Ruderanlagen
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30, Sicht- und Schallzeichen
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Nichtzutreffendes streichen.
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..der Untersuchungskommission
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17. Name und Adresse, an welche die Antwort und eventuelle Mitteilungen zu richten sind

18. Name und Adresse, an welche die Rechnung zu richten ist

19, Folgende Anlagen sind zur Einsicht diesem Antrag beigefiigt:

a)  Schiffsbrief®;

b)  Urkunde aber die Zuteilung der einheitlichen europaischen Schiffsnummer<’;

) Fichschein;

d)  Urkunde uber die Dampfkessel und sonstigen Druckbehlter”

) Zulassungszeugnis fir die Beforderung gefahrlicher Giiter(;

1) Attestiber die Voruntersuchung;

&) Bescheinigung nach § 6 Absatz 10 BinSchUO, erteilt durch die anerkannte Klassifikationsgesell-
schaft®;

h)  Plan der elektrischen Anlagen und Steuerungent’;

i) Bescheinigung iiber die fest eingebauten Feuerloschanlagenc;

K) Bescheinigung uber die Flissiggasanlagen®);

1) Plane und Berechnungsunterlagen fir Fahrgastschiffec”;

m) sonstige Berechnungsunterlagen und Nachweise®;

n)  Typgenehmigungshogent;

©)  Motorparameterprotokoll und Anleitung des Herstellers zur Kontrolle der abgasrelevanten Kom-
ponenten und Motorparameter’

(o) (Datum) (Unterschrit des Bigners oder seines Vertrters)
Hinweise
Zu Nummer:
2. Bel Schiffen folgende Angaben: Schleppboot, Schubboot, Giltermotorschiff, Tankmotorschiff, Giterschleppkahn,
Tankschleppkahn, Giterschubleichter, Tankschubleichter, Trigerschiffsleichter, Fahrgastschiff, Seeschiffoder an-
dere u beschreibende Art.

Bei schwimmenden Geraten: genaue Angaben iber die Art des Gerites.
Bei Fahrzeugen: Angaben des Hauptbaustoffes
‘Wenn das Fahrzeug nicht geelcht st schatzungsweise.

T1: Angabe, ob das Fabrzeug auch u anderen Zwecken verwendet werden soll, as seiner Bauart entspricht: wie taug-
lich als Schleppboot, als Sehubboot, als Kupplungsfahrzeug, als Schubleichter, als Schleppkahn, als Fahrgastschiff

19 Buchstabe l:
Bei Fahrgastschiffen geben die Pline (Deckplane, Lingsschnit, Hauptspantquerschnitt) Auskunft Gber die Ab-
messungen und die Bauart des Schiffes; sie werden begleitetvon Skizzen der zu vermessenden Flichen in fir
den Bintrag der Ausmae geeignetem MaRstab.

Datenschutzhinweis
Itre personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung und Korresponden entsprechend der Datenschutzer-
Klirung der GDWS verarbeltet. Diese konnen Sie tber folgenden Link auf dem Internetautritt der GDWS abrufen:

Sollte Thnen
mittelt werden.

Abrufder Datenschutzerklirung nicht maglich sein, kann diese Innen auf Wunsch auch in Textform ber-

© Mchateliendes streichen.
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Antrag auf Untersuchung

Die Untersuchung des nachstehend beschriebenen Fahrzeugs wird bei der Untersuchungskommission

fr eine erste Untersuchung / Sonderuntersuchung / wiederkebrende Untersuchung / freiwillige Untersu-

chungt)
Ere— X = 2 - e . beantragt.
1. Name des Fahrzeugs ” =

2. Artdes Fahrzeugs..

3. Einheitliche curopéische Schiffsnummer

4. Nameund Adresse des Figners ..

Ortund Nummer der Registrierung ..

7. Baujahr

5.
6. Heimatort .
8 Nameund Ort der Bauwerft
9.

Tragfahigkeit/Wasserverdrangung © /m0)

kW

10. Totale Hauptantriebsleistung

11. Besondere Tauglichkeiten ...

12. Die Fabrtauglichkeitsbescheinigung wird beantragt i die Fabrt auf den BinnenwasserstraRen der Zo-

- 10 20 30 RO 40 indereuropaischen Gemeinschaft

- 10 20 28mend 300 RO 4[J in(Name des Staates) ..
- O Rhein (R) zwischen . , . und .. : i .
- O sonstiges.

Das Fahrzeug

wurde noch nicht untersucht® / wurde das letzte Mal untersuchi)

in ..

Das Fahrzeug besitzt eine Bescheinigung der anerkannten Klassifikationsgesellschaft nach § 6 Absatz 10
der BinSchUo.

erteiltam

Das Schiff besitzt ein Zulassungszeugnis, erteilt nach MaBgabe der Vorschriften des ADN
durch

erteiltam .. giltighis ..

e e PR
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Anlage zum Unionszeugnis fir Binnenschiffec” / Schiffsattest(” Nr.

6. Die Mindestbesatzung ist in den Vorschriften nicht geregelt und wird unter Beriicksichtigung der GroRe, Bauart,
Einrichtung Ausriistung und Zuveckbestimmung des Fahrzeugs wie folgtfestgelegt:

Besatzung Betricbsform

(Befabigung und Anzabl) A B B D

Schiffsfuhrer .

Steuermann

Bootsmann

[ —

Leichtmatrose

Maschinenkundige

Bemerkungen (Bedingungen und Auflagen):

7. Die Mindestbesatzung des Fahrzeugs beim Fortbewwegen von Formationen richtet sich nach der Anlage zu dieser
Bescheinigung ()

8. Die Gultigkeit dieser Bescheinigung iiber die Besatzung erlischt am

o) atum) Untersuchungskommission

siegel it
(Unterschri]

T Niehizatrffondes streichen.
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BESCHEINIGUNG UBER DIE BESATZUNG FUR BINNENSCHIFFE

Bundesrepublik Deutschland

Anlage zum Unionszeugnis®) Nr.

Anlage zum Schiffsattest) Nr.

[ Name des Fahrzeugs Artdes Fahrzeugs Einheliiche curapaische Schisnummer

& Das Fahrzeug ist geeignet fr die Betriebsformen

A0 BO) 3 o)
5. Ausriistung und Mindestbesatzung des Fahrzeugs

Das Fahrzeug erfalleC) / erfillt nicht) Teil 3 Kapitel 3§ BinschPersV.

Die Mindestbesatzung wurde nach Teil 3 Kapite] 3 ............... BinSchPersV erhaht)/ nicht erhaht):

[Besatzung Betriebsform
(Befahigung und Anzah) x 5 o 5

chiffsfihrer
teuermann e
[Bootsmann s "
Matrose - .
lLeichtmatrose o

[Maschinenkundiger

Bemerkungen (Bedingungen und Auflagen)

& Nichtzutreffendes streichen.
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Fahrzeugnis Nr. der Untersuchungskommission

32. Sonstige Ausristung

Warfleine®) Sprechverbindung  Wechselsprechanlage()
Landsteg  nach Artikel 13.02 Nr. 3d ES-TRIN®) / Gegensprechanlage’)
nach Artikel 19,06 Nr. 12 ¢ ES-TRINC), Interne betriebliche Sprechverbindung(’
(R —
Bootshaken() Sprechfunkanlage  Verkehrskreis Schiff - Schiff®)
Anzabl Verbandkasten ........) Verkehrskrels nautische Information)
Doppelglas®) Verkehrskrels Schiff - Hafenbehorde)
Plakat betreffend die Rettung Ertrinkender’
vom Steuerstand bedienbare Scheimverfer’) Krane nach Artikel 14.12 Nr. 9 ESTRING
Anzab feuerbestandige Behalter .......() andere mit einer Nutzlast bis 2000 kg

Aukenbordtreppe/leitert’

33. Einrichtungen zur Brandbelampfung

Anzahl tragbare Feuerloscher Feuerloschpumpen ......., Hydranten.......
Festinstallierte Feuerloschanlagen in Wohnungen usw. Nein / Anzabl
Festinstallierte Feuerloschanlagen in Maschinenriumen usw.  Nein / Anzahl
Die Motorlenzpumpe ersetzt cine Feuerlaschpumpe Ja / Nein®)

34. Rettungsmittel
davon mit Licht

Anzabl Rettungsringe  mit schwimmfihiger Leine

Eine Rettungsweste fir jede gewhnlich an Bord befindliche Person nach
DIN EN ISO 12402-2, Ausgabe April 2021, oder DIN EN IS0 12402-3, Ausgabe April 2021,
oder DIN EN ISO 124024, Ausgabe April 2021 oder SOLAS Kapitel lIl Regel 7.2 und
Internationaler Rettungsmittel-(LSA-)Code Absatz 2.20)

Ein Beiboot mit 1 Satz Ruderriemen, { Festmacheleine, { Schopfgefa nach DIN EN 1914, Ausgabe Dezember 20161)

Plattform oder Einrichtung ur Bergung von Personen®)

Anzahl, Art und Aufstellungsort(e) der Dbergangseinrichtung(en):

Anzabl Einzelrettungsmittel fur Bordpersonal davon nach Artikel 13,08 Nr. 2 ES-TRIN .....¢)

Anzabl Einzelrettungsmiteel fir Fahrgaste o)

‘Sammelrettungsmittel, anrechenbar auf Anzahl izclrettungsmittel©)

wel Atemschutzgerite, el Ausriistungssitze, Anzahl Fluchthauben®)

Sicherheitsrolle und Sicherheitsplan sind wie folgt ausgehingt: S

35. Sondereinrichtung des Steuerhauses fir die Fihrung der Fhre durch eine Person bei Radarfahrt

Die Fihre verfigt iber einen Radareinmannsteuerstand’.

© Nichtzutrellondes streichen.
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Abweichend von § 102 gelten fur dieses Kapitel folgende Begriffsbestimmungen:

1]

7. Ablegereife” der Zustand, bel dessen Erreichen das Sell oder die Kette aufer Betrich genommen werden muss,insbe-
Sondere wegen Verschiei€, Langung, Rissen, Korrosion oder Briichen.

‘Seilanlagen und Kettenanlagen von seilgebundenen oder kettengebundenen Fahren umfassen im Wesentlichen Seile

und Ketten einschiicglich der zugehbrigen Abspannmasten und Verankerungen.

2. Seilanlagen und Kettenanlagen miissen in allen Teilen firden Fahrbetricb geeignet und nach den Regeln der Technik
ausgefibrt und gebaut sein.

3. Der Antragsteller hat den Nachwels der ausreichenden Festigkeitsbestimmung fir Seilanlagen oder Kettenanlagen
durch eine Berechnung zu erbringen. Die Berechnung und Konstruktion der Seilanlagen oder Kettenanlagen hat nach
den allgemeinen anerkannten Regeln fur den konstrutiven Ingenieurbau 7u erfolgen. Es wird vermutet, dass der An-
tragsteler die in Satz 2 bezeichneten Regeln eingehalten hat,wenn er die vom Bundesministerium fur Verkehr im Bun-
desanzelger bekanntgegeben Regeln beachtet hat.

4. Bel der Berechnung von Seiltragwerken und Ketcenanlagen sind sowohl die wirkenden Einzellasten oder Streckenlas-
tenals auch das Eigengewicht der Seile oder Ketten zu berdksichigen. Die Berechnungen fur Hochseilaniagen missen

anhand elner geometrisch nichtlinearen Berechnung 3. Ordnung erfolgen, um die Deformationen aus der Belastung

Korrekt zu ermitteln,

Seilanlagen und Kettenaniagen sind
L. vor der ersten Inbetriebnahme,

2. vor der Wiederinbetriebnahme nach einer wesentlichen Anderung oder Instandsetzung und

3. bei jeder Emeuerung der Bescheinigung nach § 3.07

von einem Sachverstandigen daraufhin zu priifen, ob die Anlage den Anforderungen dieses Kapitels entspriche. Uber die
Prilfung ist ein vom Sachverstindigen unterzeichnetes Abnahmeprotokoll nach Muster 5 des Anhangs V auszustellen, aus
dem das Datum der Prifung und die Gilligkeitsdauer ersichelich sind. Eine Kopie hiervon ist der Untersuchungskommis-
sion vom Sachverstandigen vorzulegen.

Die Seilaniagen und Kettenanlagen sind wie folgt 2 prilen:

1. Tragseile, Fahrseile und Filhrungsseil sind auf ihren inneren und augeren Zustand zu prfen. Die Untersuchung hat
sich auf die Feststellung von Drahbrichen, Korrosion, Verschlei, Lockerung von Drdhten, anderen Verinderungen
des Selgefiges und auf Beschiidigungen zu erstrecken. Zur Beurteiung der Ablegereife sind die allgemein anerkannten
Regeln der Technik anzuwenden.

2. Das Tragseil st n Zeitabstanden von maimal zehn Jahren nach Herstellung von einer amtlich anerkannten Stele oder
von einem von der Generaldircktion Wasserstraen und Schiffahrt anerkannten Sachverstindigen mittls zersto-
rungsfreier (magnetinduktiver) Seilprifung zu prafen. Die Ergebnisse sind i einem Bericht 2u dokumentieren.

3. Die Prifung der Zugseile, Spannseile und Abspannseile hat augerlich feststellbare Draftoriiche nd die Abnutzung der
Drhte innerhalb eines Seistickes zu beinhalten. Zur Beurteilung der Ablegereife sind die allgemein anerkannten Re-
geln der Technik anzawenden.

4. Die Selendbefestigungen sind daraufhin zu prifen, o ihre Ausfirung den allgemein anerkannten Regeln der Technik
entspricht.

5. Ketten sind im Hinblick auf Verschlei€, L ingung und TeilungsvergroRerung zu iberprifen. Die Ablegereife it entspre-
chend der DIN 685 Tell 3, Ausgabe Februar 2001, zu beurteilen

6. Abspannmasten sind auf Verformung, Beschidigungen, Korrosion (hel Hohlprofilen auch innere Korrosion),ordnungs-
‘gomie Verbindung von Tragseil und Mast und ordnungsgematen Ubergang vom Mast zum Fundament zu prilen.

7. Die Verankerung ist auf Verformung und Beschadigungen sowie auf Korrosion an den Befestigungselementen und im
Bereich des Ubergangs zum Fundament hin 74 prifen.

. Bei Hochseilanlagen st fi eine Sichtkontrolle von Mast zu Mast an beiden Masten je eine Markierung anzubringen, die
als Kontrollpunke dient, um den Durchhang des Tragseils zu kontrollieren und insbesondere nach grofGeren Tempera-
furveranderungen auf das im Fahrzeugnis festgelegte Maf zu Korrigiren.

§3.07 _ Bescheinigung

Die Dbereinstimmung jeder Seilanlage und Kettenanlage mit den Anforderungen dieses Kapitels ist im Fahrzeugnis zu

bescheinigen.

2. Diese Bescheinigung ist im Anschluss an die Prafung nach § 3.05 von der Untersuchungskommission im Fahrzeugnis
elnzutragen.

3. Die Giltigkeltsdauer der Bescheinigung betrigt hochstens funf Jahre. iner Emetierung muss eine neue Prifung nach
§3.05 vorausgehen. Ausnahmsweise kann die Untersuchungskommission auf begriindeten Antrag des Figners oder
seines Bevollmchtigten die Glligkeit der Bescheinigung um hochstens drel Monate vertangern, ohne dass eine Pri-
T okl 518 eira sl oo, Dicies Vor S Berind 10 S Pl ks rsgan. ‘Seite 5 von 5%,
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